
Tiere & Lebensmittel
Neuregelungen im Reiseverkehr mit
Heimtieren

 
Heimtierausweis - Startermin verschoben

Im November letzten Jahres hatte die EU-Kommission einen europaweiten "Haustierausweis" beschlossen, der das Reisen
mit Tieren in Europa ab dem 3. Juli 2004 einfacher machen sollte. 

Der Starttermin wurde nun verschoben. 

Bis zum 1.10.2004 können   parallel zu den Neuregelungen   ( siehe unten) die bisherigen einzelstaatlichen
Bestimmungen angewendet werden. 

Einige Mitgliedstaaten waren nicht in der Lage, den ursprünglich vereinbarten Starttermin einzuhalten. Vor allem die
Verteilung der neuen Ausweise an die Tierärzte erwies sich als problematisch.
Störungen des Reiseverkehrs in der Sommersaison sollen mit dieser flexiblen Übergangslösung vermieden werden.
Somit reicht in den meisten EU- Mitgliedstaaten der bisherige Internationale Impfpass. Bei Reisen in das Vereinigte
Königreich und nach Schweden sind die weitergehenden Bestimmungen zu beachten. Einige Mitgliedstaaten akzeptieren
nur Impfnachweise und Gesundheitsbescheinigungen in der Landessprache. Informationen hierzu erhalten Sie bei
Reiseveranstaltern und unter www.amtstieraerzte.de.

Neuregelungen im Reiseverkehr mit Heimtieren 

Die Europäische Union ( EU) hat die Voraussetzungen für das innergemeinschaftliche Verbringen von Heimtieren
neu festgelegt und einen einheitlichen Heimtierpass für Hunde, Katzen und Frettchen eingeführt. 

Die bisher in einigen Fällen noch erforderliche amtstierärztliche Untersuchung von Hunden, Katzen und Frettchen
vor Reiseantritt entfällt ab dem 03.07.2004 für Reisen in alle EU- Mitgliedsstaaten einschließlich der neuen
Beitrittsländer. Soweit tierärztliche Untersuchungen erforderlich sind, können sie von den niedergelassenen
Tierärztinnen und Tierärzten, die hierzu bereits ermächtigt wurden, durchgeführt werden. 

Aus diesem Grund wird die amtstierärztliche Sprechstunde in Moers letztmalig am 31.08.2004 angeboten.
Gegebenenfalls erforderliche amtstierärztliche Bescheinigungen für Reisen in Drittländer werden ab dem
01.09.2004 nur noch im Dienst-gebäude des Fachbereiches 39, Jülicher Straße 4, 46483 Wesel ausgestellt. 

Nachfolgend die wichtigsten Regelungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen: 

Welche Bestimmungen sind für Reisen innerhalb der EU ab dem 03.07.2004 zu beachten? 

Hunde, Katzen und Frettchen, die auf Reisen in andere EU-Mitgliedstaaten mitgenommen werden, müssen
· mit einem Mikrochip ( oder bis zum 03.07.2011 einer gut lesbaren Tätowierung ) markiert sein, 
· eine gültige Impfung gegen Tollwut haben, die der Tierarzt im EU-Heimtierpass bestätigt hat, 
· den EU-Heimtierpass mit sich führen.
Diese Regelungen gelten grundsätzlich für den privaten Reiseverkehr mit bis zu fünf Tieren zwi-
schen Mitgliedstaaten der EU. 
Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hat die EU Übergangsregelungen ( siehe unten ) zugelassen.

ACHTUNG:
Für die Einreise nach Schweden ( www.sjv.se ), Irland und das Vereinigte Königreich 
( www.britischebotschaft.de ) gelten zunächst für weitere 5 Jahre weitergehende nationale Zusatzbestimmungen! 

Wer braucht den neuen EU-Heimtierpass? 

Personen, die mit Hund, Katze oder Frettchen in andere EU-Mitgliedstaaten reisen wollen, benötigen den neuen EU-
Heimtierpass. 
Für andere Haustiere wie Kaninchen, Meerschweinchen oder Vögel gilt der Pass nicht.

Wer nicht beabsichtigt, mit seinem Tier auf Reisen zu gehen, kann Impfungen weiterhin z. B. im bisherigen gelben
"Internationalen Impfpass" eintragen lassen.

Woher bekommt man den EU-Heimtierpass? 

Der EU-Heimtierpass wird von Ihrer Tierarztpraxis ausgestellt. Dort werden auch die übrigen erforderlichen oder
gewünschten Eintragungen vorgenommen, wie Kennzeichnung, Impfungen gegen Tollwut und weitere Krankheiten,
Behandlungen gegen Zecken und Bandwürmer sowie Angaben zum Gesundheitszustand. 

Ab wann gibt es den neuen EU-Heimtierpass? 

Voraussichtlich werden die Pässe ab Mitte Mai 2004 in den Tierarztpraxen vorliegen. 

Wie ist die Übergangsregelung gestaltet? 

Bisher verwendete Impfzeugnisse und Bescheinigungen können zunächst weiter verwendet werden, wenn 

• sie vor dem 3. Juli 2004 ausgestellt wurden, 
• noch gültig sind (längstens bis 12 Monate nach der letzten eingetragenen Tollwutimpfung vor dem 03.07.2004 ) und 
• sie inhaltlich den Anforderungen an den EU-Heimtierpass erfüllen 

(d.h. hinsichtlich der Angaben zum Tier, seiner Kennzeichnung und seinem Besitzer).

Was ist mit Tieren, die schon gekennzeichnet und/oder geimpft sind? 

Bei Tieren, die schon gekennzeichnet und/oder geimpft sind, kann Ihre Tierärztin/ Ihr Tierarzt die Angaben aus dem
bisherigen "Internationalen Impfpass" in den neuen EU-Pass übertragen. Dabei muss vorher die Kennzeichnung und die
Gültigkeit der Tollwutimpfung überprüft werden. Ist die Kennzeichnung nicht (mehr) lesbar, muss sie gegebenenfalls
erneuert werden. 

Welche Kosten entstehen dem Tierhalter durch die neue Regelung? 

Die Kosten werden von Ihrer Tierärztin/ Ihrem Tierarzt nach der gültigen Gebührenordnung für Tierärzte berechnet. Da die
neuen Ausweise aufwändig in der Herstellung sind, werden sie nicht mehr kostenlos ausgegeben werden können. 

Was geschieht mit den gelben "Internationalen Impfpässen"? 

In den neuen EU-Heimtierpass können alle Impfungen eingetragen werden. Wer einen EU-Heimtierpass hat, braucht den
gelben "Internationalen Impfpass" nicht mehr. Tierhalter, die nicht beabsichtigen, mit Hund, Katze oder Frettchen ins
Ausland zu verreisen, können den "Internationalen Impfpass" wie bisher weiterverwenden. 

Was passiert, wenn man ohne den neuen Pass auf Reisen geht? 

Wer ohne den neuen EU-Pass reist, muss mit Problemen an der Grenze rechnen. Im Einzelfall muss mit Sanktionen des
jeweiligen Mitgliedstaates gerechnet werden, die bis hin zur Quarantänisierung des Tieres reichen können und mit
erheblichen Kosten für den Tierhalter verbunden sind. 

Werden die Kennzeichnungs-Nummern der Tiere oder die Pass-Nummern registriert? 

Nein, eine Registrierung ist nicht vorgesehen. Ein Eintrag in ein vorhandenes "Haustierregister" ist aber grundsätzlich
anzuraten. 

Was ist bei Reisen in Nicht-EU-Länder und die Rückreise zu beachten? 

Bei Reisen in Drittländer gelten die Vorschriften des jeweiligen Reiselandes. Daher sollten Sie sich rechtzeitig vor
Reiseantritt bei einer Vertretung des betroffenen Landes in Deutschland bzw. bei Ihrem Reiseveranstalter über die
jeweiligen Einreisebedingungen erkundigen. 

Für die Rückreise aus bestimmten europäischen Drittländern, zur Zeit Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen,
San Marino, Schweiz und Vatikan gelten die gleichen Bestimmungen wie bei Reisen innerhalb der EU.

Für die Rückreise aus anderen als den genannten Drittländern in die EU gelten zwar grundsätzlich auch die oben
gemachten Aus-führungen; allerdings fehlt im EU- Recht noch eine angekündigte Liste bestimmter Drittländer, bei denen vor
dem Verbringen in EU- Mitgliedsstaaten zusätzlich ein blutserologischer Nachweis des Tollwutimpfschutzes beigebracht
werden muss, wobei zwischen Impfung, Blutuntersuchung und Verbringen in die EU bestimmte Fristen einzuhalten sind.
Solange die Liste noch nicht vorliegt, kann nicht angegeben werden, welche Drittländer von diesen verschärften
Bestimmungen betroffen sind. 

Weitere Informationen sollen demnächst auf der Website des Bundesministeriums für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft http://www.verbraucherministerium.de/ eingestellt werden. 
Fundstellen des EU- Rechts: 
www.eurolex.de; Eingabe der Sprache, z.B.: "de" ; Suche unter :"Gesetzgebung"; Eingabe von Jahr, Nummer und Art des
Rechtstextes ( Verordnung, Entscheidung, ...); Amtsblatt- Reihe: "L"; Suche mit dem Lupenzeichen starten)

• Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die
Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und zur Änderung der
Richtlinie 92/65/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 146 S. 1) 

• Entscheidung 2003/803/EG der Kommission vom 26. November 2003 zur Festlegung eines Musterausweises für
die Verbringung von Hunden, Katzen und Frettchen zwischen Mitgliedstaaten (ABl. EU Nr. L 312 S. 1) 

• Entscheidung 2004/ 203/ EG der Kommission vom 18.Februar 2004 zur Festlegung des Musters einer
Gesundheitsbescheinigung für nicht gewerbliche Verbringungen von Hunden, Katzen und Frettchen aus Drittländern
(ABL. EU Nr. L 65 S. 13 )
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